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Inklusionsamt







Rechtliche Grundlagen SGB IX



 Dienst Dritter zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben

 als schwerbehindert i. S. d. Abs. 1 gelten:

 Menschen mit besonderem Bedarf an begleitender Betreuung

 Menschen die beim Übergang WfbM → Arbeitsmarkt betreut werden

 Schulabgänger mit besonderem Unterstützungsbedarf



 verankert im SGB IX

 § 192: Begriff und Personenkreis

 § 193: Aufgaben

 § 194: Beauftragung

 § 195: Fachliche Anforderungen

 §§ 196, 197: Vergütung und Ergebnisbeobachtung

 § 198: Verordnungsermächtigung



 Beratung und Unterstützung schwerbehinderter Menschen, 
Vermittlung auf geeignete Arbeitsplätze

- z. B. Unterstützte Beschäftigung, Berufsorientierung 
individuell

 Information, Beratung und Hilfestellung für Arbeitgeber

- z. B. BEM, Präventionsverfahren, 

§ 27 SchwbAV



durch

 Inklusionsamt

oder

 Rehaträger

z. B. Arbeitsagentur, DRV oder Arbeitgeber sowie SBV oder 
Betriebsrat (§ 6 Abs. 1)

Vereinbarung über Art, Umfang und Dauer der Beauftragung



 Erfahrung mit dem zu unterstützenden Personenkreis gemäß §
192 Abs. 2

 Netzwerk aus Beratern mit psychosozialen und 
arbeitspädagogischen Qualifikationen

 Zahl der Betreuungsfälle variiert je nach Bedürfnissen der 
Klienten



 Vergütung erfolgt durch den Auftraggeber

 Ausgleichsabgabe

 Vereinbarung von gemeinsamen Empfehlungen zwischen BIH 
und BAG 

(§ 26 Abs. 7 und 8)

 Dokumentation und Darlegung der Bemühungen bei den 
jeweiligen Auftraggebern



 Regelung der Aufgaben durch das BMAS 

 BMAS erlässt gemeinsame Empfehlungen wenn BIH und BAG 
diese nicht innerhalb von 6 Monaten erlassen






























